
Wie immaterielle Rechte
genutzt werden können

Die Leistungsbeschreibung
kann festlegen, ob Rechte des
geistigen Eigentums übertra-
gen oder dem öffentlichen Auf-
traggeber daran Nutzungs-
rechte eingeräumt werden
müssen. Dies wird gemäß Para-
graf 31 Absatz 4 Vergabeverord-
nung (VgV) für die Beschaffung
von Dienst- und Lieferleistun-
gen geregelt. Ähnliche Bestim-
mungen gelten auch im Bau-
vergaberecht.

NÜRNBERG. Im EU-Vergaberecht
wird der Begriff „geistiges Eigentum“
nicht genau definiert. Er umfasst üb-
licherweise Urheberrechte, Patente,
Marken, Gebrauchs- oder Ge-
schmacksmuster und andere. Ge-
mäß Paragraf 31 Absatz 4 Vergabever-
ordnung (VgV) hat der öffentliche
Auftraggeber zwei Möglichkeiten mit
diesen Rechten umzugehen. Er kann
in der Leistungsbeschreibung festle-
gen, dass ihm die Rechte des geisti-
gen Eigentums im Rahmen der Auf-
tragserfüllung übertragen werden.

Nutzungsrecht muss im Vertrag
genau beschrieben werden

Wenn eine solche Übertragung nicht
möglich ist, beispielsweise im Fall des
Urheberrechts gemäß Paragraf 29 Ab-
satz 1 Urheberrechtsgesetz (UrhG),
kann der Auftragnehmer verpflichtet
werden, dem öffentlichen Auftragge-
ber die notwendigen Nutzungsrechte
am geistigen Eigentum einzuräu-
men. Das gewährte Nutzungsrecht
gemäß Paragraf 31 UrhG muss im
Vertrag genau beschrieben werden.

Diese Möglichkeit ist insbesonde-
re bei Planungsleistungen von Archi-
tekten und Ingenieuren relevant. Sie

erfasst dann zum Beispiel Zeichnun-
gen, Pläne, Karten, Skizzen (verglei-
che Paragraf 2 Nummer 7 UrhG) oder
Werke der Baukunst (vergleiche Para-
graf 2 Nummer 4 UrhG).

Auch bei IT-Beschaffungen, wie
speziellen Softwarelösungen, sind
zeitlich begrenzte Nutzungsrechte
bedeutsam. Die Übertragung oder
Einräumung solcher Nutzungsrech-
te muss individuell vertraglich gere-
gelt werden.

Die Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen für die Ausführung von Leis-
tungen (VOL/B) oder Bauleistungen

(VOB/B) sind in diesem Zusammen-
hang nicht ausreichend. Wenn sol-
che speziellen Vertragsregelungen in
den Vergabeunterlagen fehlen, hat
der öffentliche Auftraggeber nach
Auftragserteilung grundsätzlich kei-
nen Anspruch auf Übertragung oder
Einräumung entsprechender Rechte
des geistigen Eigentums.

Bei einem Planungsvertrag, der
alle Leistungsphasenumfasst,wird je-
doch überwiegend angenommen,
dass der Planer mit Vertragsab-
schluss automatisch das urheber-
rechtliche Nutzungsrecht auf den öf-

fentlichen Bauherrn überträgt, so-
weit dies für die Umsetzung des Bau-
vorhabens erforderlich ist.

Die Vergabekammer Rheinland
hat in einem Fall (24.2.2021, Akten-
zeichen: 66/20 - L) zu einem Bu-
chungs- und Zugangssystem für ver-
schließbare Fahrradabstellanlagen
außerdem entschieden, dass die Ver-
pflichtung zur Erstellung „offen doku-
mentierter Schnittstellen“ nur solche
Schnittstellen betrifft, die keine Be-
triebs- undGeschäftsgeheimnisse des
Auftragnehmers offenlegen. Eine sol-
che Verpflichtung hätte ausdrücklich
in der Leistungsbeschreibung analog
Paragraf 31 Absatz 4 VgV festgelegt
werden müssen. Da dies nicht erfolg-
te, kann von dem zukünftigen Auf-
tragnehmer kein selbstschädigendes
Verhalten verlangt werden, das den
Anforderungen der Leistungsbe-
schreibung an „offen dokumentierte
Schnittstellen“ entspricht.

Die Nutzung der Wahlmöglich-
keiten gemäß Paragraf 31 Absatz 4
VgV ist grundsätzlich nicht an speziel-
le Voraussetzungen gebunden. Eine

Ausnahme gilt jedoch gemäß Para-
graf 19 Absatz 6 Satz 7 VgV für Inno-
vationspartnerschaften.

Auftraggeber kann nach
freiem Ermessen entscheiden

In diesem Fall muss der öffentliche
Auftraggeber in den Vergabeunterla-
gen auch allgemeine Maßnahmen
zum Schutz des geistigen Eigentums
treffen. Ansonsten hat der öffentliche
Auftraggeber aber weitgehend die
Freiheit zu entscheiden, ob er Rechte
des geistigen Eigentums übertragen
lassenmöchte oder ob ihmNutzungs-
rechte eingeräumt werden sollen.

Dabei muss der Auftraggeber den
vergaberechtlichen Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit und die Verbin-
dung zumAuftragsgegenstandbeach-
ten. Da geistige Eigentumsrechte als
privateVermögensrechte auchverfas-
sungsrechtlich geschützt sind, muss
die Übertragung solcher Rechte
unbedingt erforderlich sein, um den
Zweck der Beschaffung erreichen zu
können.

Zeichnungen und Baupläne unterliegen dem Urheberrecht. Das müssen Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung berücksichtigen. FOTO: DPAZOONAR/VAL THOERMER

EU-Richtlinie ist Basis für Umgang mit geistigem Eigentum

Artikel 42 Absatz 1 Unterabsatz 3 der EU-
Vergaberichtlinie 2014/24/EU regelt: „In
den technischen Spezifikationen kann
ferner angegeben werden, ob Rechte des
geistigen Eigentums übertragen werden
müssen.“ Der Bundesgesetzgeber be-
gründet dazu in der Bundesrat-Drucksa-
che 87/16, Seite 185: „Absatz 4 dient der

Umsetzung von Artikel 42 Absatz 1 Unter-
absatz 3 der Richtlinie 2014/24/EU und
stellt klar, dass der öffentliche Auftrag-
geber auch die Übertragung gewerbli-
cher Schutzrechte oder die Einräumung
von Nutzungsrechten verlangen kann,
wenn dies zur Leistungserbringung erfor-
derlich ist.

Expertenbeitrag:
Geistiges Eigentum

HOLGER SCHRÖDER
Fachanwal t für Vergaberecht ,
Rödl & Par tner , Nürnberg

Zwei Anläufe für
Flüchtlingsheim
Verhandlungsverfahren brachte den Durchbruch

LÖRRACH. Im zweiten Anlauf hat es
dochnochgeklapptmit derAusschrei-
bung zum Bau einer neuen Gemein-
schaftsunterkunft für Geflüchtete in
Rheinfelden durch den Landkreis Lör-
rach. Das erste Vergabeverfahren war
2022 aufgehoben worden. Bei der
zweitenAusschreibunghattendieVer-
antwortlichen auf die Möglichkeit zu-
rückgegriffen, ein Verhandlungsver-
fahren durchzuführen, dem ein Teil-
nahmewettbewerb vorgeschaltet war.
Vom Beschluss bis zur Submission
dauerte es rund ein Jahr.

Aus Sicht der Kreisverwaltungwa-
ren bei der ersten Ausschreibung le-
diglich unwirtschaftliche Angebote
eingegangen. Als Grund nannte sie,
dass lediglich ein erster Bauab-
schnitt mit zwei Häusern umgesetzt
werden sollte, was dazu führte, dass
dieAngeboteprozentual gesehenweit
über dem vorgesehenen Budget la-
gen. Der Kreistag beschloss deshalb
im Oktober 2022, alle Bauabschnitte
mit fünf Häusern umzusetzen.

Am Ende des Verfahrens gingen
zwei Angebote ein, die bewertet wer-
den konnten. Der Sieger realisiert den

Bau nun für eine Summe von 13,39
Millionen Euro. Der Preis wurde bei
der Bewertung, mit 70 Prozent ge-
wichtet zu 15 Prozent der Punkt Qua-
litätssicherung, das Baustellenein-
richtungskonzept, die Qualität des
Terminplans und die Projektorgani-
sation mit jeweils fünf Prozent.

Die Kreisverwaltung hatte bei Be-
ginn des Verfahrens einen Betrag von
11,7 Millionen Euro ermittelt. Ange-
boten hatte das Unternehmen die
Umsetzung zunächst für 14,97 Millio-
nen Euro. In den Verhandlungsge-
sprächen konnte die Summe verrin-
gert werden. Insgesamt hat das Regie-
rungspräsidium Freiburg 21,77 Mil-
lionen Euro bereitgestellt, „so dass
sich das Projekt weiterhin deutlich
unterhalb der genehmigten Kosten-
obergrenze bewegt“, heißt es in der
Vorlage für die Kreisräte, die der Ver-
gabe in der jüngsten Sitzung ohne
Gegenstimme zustimmten. (dis)

MEHR ZUM THEMA
Den Kreistagsbeschluss gibt es unter:
https://kurzelinks.de/loerrach

Klinikkonzern
bricht vielfach
Vergaberecht
BERLIN. Bei Vivantes, der landes-
eigenen Klinikgesellschaft Berlins hat
eine umfangreiche Untersuchung er-
geben, dass es zu regelmäßigen Ver-
stößen gegen das Vergaberecht bei
der Ausschreibung für Bau- und Pla-
nungsleistungen gekommen ist. Es
soll sich um eine „Vielzahl von Fäl-
len“ handeln, die von einer Tochter-
gesellschaft abgewickelt wurden. Auf-
fällig sei eine Häufung von Vergaben
an ganz bestimmte Unternehmen.
Außerdem wurde ermittelt, dass es
persönliche Verflechtungen zwi-
schen einzelnen Planungsbüros und
Mitarbeitern in Fachbereichen des
Facilitymanagements gegeben habe.
Hier stehe auch der Verdacht der Vor-
teilsnahme im Raum. Eine Schadens-
summe wurde bisher nicht genannt.
Die Untersuchung wurde aufgrund
von anonymen Hinweisen an eine
Ombudsstelle des Unternehmens
eingeleitet. Nach Angaben des schei-
denden Aufsichtsratsvorsitzenden
Eckhard Nagel habe die Geschäfts-
führung begonnen, die aufgezeigten
strukturellen Defizite „umfassend
und nachhaltig zu beseitigen“. (dis)

Kurz notiert

Heidelberg vergibt
Lastenrad-Verleihsystem neu

HEIDELBERG. Die Stadt Heidelberg
will den Betrieb für ein Verleihsys-
tem von zehn Lastenrädern aus-
schreiben. Ein bestehender Vertrag
soll Ende 2024 auslaufen und wird
nichtmehr verlängert. Grund sind die
hohen Kosten. Die Stadt will die Aus-
schreibung in die Neuvergabe eines
Mietsystems für Räder durch denVer-
kehrsverbund Rhein-Neckar integrie-
ren. Die Vergabe für das derzeitige
System wurde im Jahr 2019 vorge-
nommen. Der neue Vertrag wird im
Jahr 2026 beginnen. (dis)

Klo-Reinigungs-Auftrag
mit Umweltkriterien
Die Stadt Ravensburg schreibt die Dienstleistung für vier Jahre aus

RAVENSBURG.Wenn in Kommunen
die Reinigung von öffentlichen Toilet-
tenanlagen neu ausgeschrieben wird,
dann bestimmt in der Regel allein der
Angebotspreis darüber, wer den Zu-
schlag erhält. Das Prinzip, dass der
wirtschaftlichste Bieter hier am Ende
immer das Unternehmen ist, das die
geforderte Leistung am billigsten an-
bietet, scheint in diesem Bereich be-
sonders ausgeprägt. In Ravensburg
versucht man nun, die Schwerpunkte
etwas zu verschieben.

Die Leistungen waren zuletzt für
die Dauer von zwei Jahren ausge-
schrieben worden, der aktuelle Ver-
trag läuft Ende des Jahres aus. Ge-
suchtwird nun einUnternehmen, das
die Reinigung für die kommenden
vier Jahre übernimmt. Es geht um die
Reinigung von fünf öffentlichen Toi-
lettenanlagen und drei Toilettenanla-
gen in Veranstaltungsstätten.

Neben dem Preis sollen außer-
dem die Qualität der Reinigung so-
wie das Personal- und Umweltkon-
zept bei den Vergabekriterien eine
Rolle spielen. Gefordert wird, dass
energieverbrauchsarme Geräte zum

Einsatz kommen und der Ver-
brauch an Hilfsmitteln, Wasser und
Chemikalien durch den Einsatz mo-

derner Umwelttechnikmöglichst ge-
ring ausfällt.

Attraktiv wird nach Ansicht der
Kommune eine Beteiligung an der
Ausschreibung erst dadurch, dass die
öffentlichen Toilettenanlagen ge-
meinsammit denAnlagen in denVer-
anstaltungshäusern ausgeschrieben
werden. Aufgrund der unregelmäßi-
gen und rein anlassbezogenen Reini-
gung in den Veranstaltungsstätten
hätten viele Firmen hier Bedenken
mitBlick auf eineAngebotsabgabe ge-
äußert. Der enge und festgelegte Tur-
nus bei der Reinigung für die öffent-
lichen Anlagen in der Stadt machten
hingegen eine belastbare Kostenpla-
nung möglich.

Das Volumen des Auftrags be-
läuft sich im kommenden Jahr auf zu-
nächst 190 000 Euro. Für die folgen-
den drei Jahre haben die Verantwort-
lichen in der Stadtverwaltung vor-
sorglich einen fünfprozentigen Zu-
schlag eingepreist. Steigerungen
durch eine mögliche Erhöhung des
Mindestlohns seien dabei aber noch
nicht berücksichtigt, heißt es seitens
der Stadt Ravensburg. (dis)

Die Reinigung der WCs soll umweltfreund-
licher werden. FOTO: DPA/NURPHOTO/BEATA ZAWRZEL
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